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v. 22. 05 2002, 11-5-2323.3

Der gem. Verordnung (EG) Nr. 1493/99 und Verordnung (EG) Nr. 1227/00i. V. m. § 6 der Verord-
nung Uber die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen nach der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 des Rates Uber die gemeinsame Marktorganisation flir Wein zu erstellende Umstruk-
turierungsplan wird hiermit als genehmigt bekanntgemacht.

.
Allgemeine Grundlagen, Ziele

Zur Anpassung der Erzeugung an die Nachfrage kdnnen auf Grundlage der Verordnungen (EG)
Nr. 1493/99 und VO (EG) Nr. 1227/00 fir die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen in
Form einer Sortenumstellung, Umbepflanzung oder Verbesserung der Weinbautechniken finan-
zielle Beihilfen gewahrt werden, um EinkommenseinbuBen wahrend der Umstellung und die Kos-
ten der MaBnahmen zumindest teilweise auszugleichen. Hierfiir sollen, méglichst erzeugernah,
Plane ausgearbeitet werden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/12


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2002-36
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2002-s656

Far die Erstellung und Genehmigung der Umstrukturierungsplane sind die Mitgliedsstaaten zu-
standig. Durch die Fiinfte Verordnung zur Anderung der Weinverordnung sind die Lander er-
machtigt worden, auf der Grundlage von § 8b des Weingesetzes Regelungen im Bereich der Um-
strukturierung und Umstellung von Rebflachen zu erlassen.

Durch die Férderung soll der Weinanbau in Nordrhein-Westfalen unter Berlcksichtigung der re-
gionalspezifischen Anforderungen unterstutzt und als pragender Teil der Kulturlandschaft im Ge-
biet Siebengebirge langfristig erhalten werden.

Durch die MaBnahmen soll die betriebswirtschaftliche Situation der weinbautreibenden Betriebe
verbessert werden, ohne die Ertragsmenge zu steigern.

Der vorliegende Plan beschreibt die beihilfefahigen MaBnahmen und die Durchfiihrung der For-
derung.

Il.
MaBnahmen

1
Allgemeine Grundlagen

1.1
Anbaugebiet

Die derzeit ca. 20 ha Rebflachen des Siebengebirges sind der nordrhein-westfalische Teil des
Anbaugebietes Mittelrhein. Es ist gegliedert in die Bereiche rund um den Drachenfels auf dem
Gebiet der Stadte Konigswinter und Bad Honnef (ca. 12 ha), brachliegende Rebflachen im Be-
reich Konigswinter-Niederdollendorf und Rebflachen in Kénigswinter-Oberdollendorf (ca. 8 ha)
sowie Kleinstflachen in der Stadt Bonn (Muffendorf, Rheinaue; 0,1 ha).

Durch die zwischen 1972 und 1977 durchgefiihrte Flurbereinigung wurde die Basis fur 3 Winzer-
betriebe geschaffen, die diese Rebflachen derzeit bewirtschaften. Die in diesem Plan beschrie-
benen MaBnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung sollen eine weitere Bewirtschaftung
unterstitzen.

1.2
Rebsorten

Anders als an der benachbarten Ahr nimmt der Rotwein am Siebengebirge nur einen Anteil von
10% ein, Hauptsorten sind Portugieser und Spatburgunder. Von den WeiBweinsorten spielen mit
je einem Drittel der Anbauflache Miller-Thurgau und Riesling die bestimmende Rolle. Daneben
werden auch Gewdrztraminer, Kerner, Scheurebe, Rulander, Grauburgunder, WeiBburgunder,
Frihburgunder, Optima, Dornfelder und Dunkelfelder angebaut.

Durch die Sortenumstellung soll eine bessere Marktanpassung bzw. Bewirtschaftung erreicht
werden.

1.3
Bewirtschaftungstechnik
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Als Bewirtschaftungstechnik kommt fast ausschlieBlich die Drahtrahmenerziehung vor; eine Um-
stellung von Einzelpfahl- auf Drahtrahmenerziehung wird daher nicht geférdert.

1.4
Hektarertrag

Der zulassige Hektarertrag nach § 9 Abs. 2 des Weingesetzes ist in der Verordnung zur Durch-
fihrung des Weingesetzes vom 08.08.1997 (DV WeinG NW) auf 105 hl festgesetzt (§ 6 DV
WeinG NW). Die Ertrage liegen im langjahrigen Mittel zwischen 60 und 80 hl Traubenmost bei
witterungsbedingt starken Schwankungen.

2
Planerstellung

Zustandig fur die Planerstellung ist das Ministerium flir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Der Plan wurde gemaB der Forderung aus der Be-
griindung der Verordnung (VO) (EG) Nr. 1493/99 nach einer erzeugernahen Planerarbeitung eng
mit dem Weinbauverband Siebengebirge und der Landwirtschaftskammer Rheinland abge-
stimmt.

3
Umstrukturierungsgebiet

Das Umstrukturierungsgebiet umfasst den nordrhein-westfalischen Teil des bestimmten Anbau-
gebietes Mittelrhein (Bereich Siebengebirge).

4
FordermaBnahmen
4.1

Grundlagen

Die MaBnahmen der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen werden nach den Be-
stimmungen der VO (EG) Nr 1493/1999 und Nr. 1227/2000 in Verbindung mit VO (EG) Nr.
1258/1999 gefordert. GemaB VO (EG) 1493/1999 gilt die Unterstiitzung der Umstrukturierung und
Umstellung im Weinbau als Intervention zur Stabilisierung der Agrarmarkte im Sinne der VO (EG)
Nr. 1258/1999.

4.2

Es werden folgende MaBnahmen geférdert:

4.2.1
VergroBerung der Zeilenbreite in Verbindung mit einer Rodung

- in Flachlagen auf eine Mindestzeilenbreite von 1,80 m und mehr
- in Steillagen auf eine Mindestzeilenbreite von 1,60 m und mehr

4.2.2
Rodung von Zwischenzeilen
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Die Rodung von Zwischenzeilen reduziert die Mengenertrdge und kann aus der Sicht der Rebfla-
chenbewirtschaftungstechnik fiir die Betriebe von Vorteil sein. Zusatzlich kann sie zur Steige-
rung der Qualitat fihren, da eine bessere Bewirtschaftung erfolgen kann. AuBerdem dient die
MaBnahme der Erhaltung der Weinberge in Steillagen.

4.2.3

Rebsortenumstellung in Verbindung mit einer Rodung auf Fldchen in Flach- und Steillagen unter
Verwendung der Drahtrahmenerziehung oder Vertikoerziehung und der Einhaltung der Mindest-
zeilenbreite nach Nummer 11.4.2.1. Die Rebsorten, auf die umzustellen sind, sind Portugieser,
Spatburgunder, Miller-Thurgau, Riesling, Gewdrztraminer, Kerner, Scheurebe, Rulander, Grau-
burgunder, WeiBburgunder, Friihburgunder, Optima, Dornfelder und Dunkelfelder.

4.2.4

Rebsortenumstellung unter Verwendung von Wiederbepflanzungsrechten unter Verwendung der
Drahtrahmenerziehung oder Vertikoerziehung und der Einhaltung der Mindestzeilenbreite nach
Nummer 11.4.2.1. Die Rebsorten, auf die umzustellen sind, sind unter Nummer II.1.2 dieses Planes
aufgefihrt.

4.2.5
Anderung der Erziehungsart von Drahtrahmen auf Vertikoerziehung.

4.3
Nicht forderfahig sind folgende MaBnahmen:

- Wiederbepflanzung desselben Flurstiickes mit derselben Sorte nach denselben Anbautechni-
ken,

- Rodung und Anpflanzung auf Rebflachen, aus deren Erzeugnissen kein Qualitdtswein b.A her-
gestellt werden darf,

- die Anpflanzung von Rebflachen, die auBerhalb des abgegrenzten Rebgelandes liegen.

5
Beihilfenhohe

5.1

Die zu gewahrende Beihilfe wird als Pauschalbetrag je Hektar gemaB Art. 13 der VO (EG) Nr.
1493/1999 in Hohe von hochstens 50 v.H. der tatsachlich fir die MaBnahme entstandenen Sach-
und Arbeitskosten einschlieBlich einer Entschadigung fur EinkommenseinbuBen in der beiden er-
tragslosen Jahren nach der Pflanzung festgesetzt.

5.2
Flr die unter Nummer 11.4.2 dieses Planes aufgefiihrten FérdermaBnahmen gelten folgende Bei-
hilfenhdchstbetrage je Hektar:

Forder- Flachla- | Steillage
maB- ge
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nahmen- | Art der Forderung bis zu €/ | bis zu €/

Nr. ha ha

1 VergroBerung der Zeilenbreite in Verbindung mit einer 4.000 X
Rodung

2 VergroBerung der Zeilenbreite in Verbindung mit einer X 7.000
Rodung

3 Rodung von Zwischenzeilen 300 X

4 Rodung von Zwischenzeilen X 400

5 Rebsortenumstellung unter Verwendung von Wiederbe- 3.400 X
pflanzungsrechten und der Einhaltung der Mindestzeilen-
breite

6 Rebsortenumstellung unter Verwendung von Wiederbe- X 6.300
pflanzungsrechten und der Einhaltung der Mindestzeilen-
breite

7 Rebsortenumstellung in Verbindung mit einer Rodung un- | 4.000 X
ter Einhaltung der Mindestzeilenbreite

8 Rebsortenumstellung in Verbindung mit einer Rodung un- | x 7.000
ter Einhaltung der Mindestzeilenbreite

9 Anderung der Erziehungsart von Drahtrahmen auf Verti- 1.500
koerziehung

6
MindestparzellengréBe

Die MindestparzellengroBe, fur die eine Umstrukturierungsbeihilfe gewahrt werden kann, darf
ein Ar und die MindestparzellengréBe, die sich aus der Umstrukturierung und Umstellung erge-
ben muss, darf gem. § 8 Abs. 2 Satz 2 der Weinverordnung vom 28.08.1998 (BGBI. | S. 2609),
zuletzt geandert durch Verordnung vom 01.12.2000 (BGBI. I S. 1661), funf Ar nicht unterschrei-
ten. Diese MindestgroBe gilt fir Parzellen in Flach- und Steillagen.
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Unter Flachlagen sind Rebparzellen mit einer Hangneigung bis zu 30% zu verstehen. Steillagen
missen eine Hangneigung von mehr als 30% aufweisen.

Die vorgenannte MindestparzellengréBe gilt auch dann als erreicht, wenn der Erzeuger mehrere
raumlich aneinander angrenzende Flurstiicke bewirtschaftet (Bewirtschaftungseinheit), die ins-
gesamt die MindestparzellengréBe von funf Ar erreichen. Eine Beriihrung der Flurstiicke muss
gegeben sein, wobei die Trennung der Flurstlicke durch einen Weg hierbei keine Rolle spielt.

1]
Durchflihrung

1
Zustandige Behoérden

Zustandig fur die Plangenehmigung ist das Ministerium fur Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes NRW. Antrage auf Gewahrung einer Beihilfe zu den
FordermaBnahmen sind an die flir den Weinbau zustandige Behoérde, den Direktor der Landwirt-
schaftskammer Rheinland als Landesbeauftragten in Bonn zu stellen, der die Antrage auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Umstrukturierungs- und Umstellungsplan prift sowie die Bewilligung,
Auszahlung und Kontrolle der MaBnahme durchfuhrt.

2
Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf Férderung besteht nicht. Es bleibt vorbehalten, die in dem Plan festge-
setzten Foérdersatze unter Berlicksichtigung des Antrags- und Haushaltsvolumens zu kiirzen
oder Bewilligungsprioritaten zu setzen.

3

Fordervoraussetzungen

3.1
Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind alle gewerblichen Erzeuger, deren Rebflachen in der gemeinschaftlichen
Weinbaukartei nach der VO (EWG) Nr. 2392/86 des Rates vom 24. Juli 1986 zur Einflihrung die-
ser Weinbaukartei erfasst sind. Es kann auch nur fiir Flachen, die innerhalb der abgegrenzten
Weinbaugebiete liegen, ein Antrag gestellt werden. Dieser kann nur von der Person gestellt wer-
den, die nach der Weinbaukartei verfliigungsberechtigt ist. Sollte fir eine Flache, die noch nicht
dem Betrieb zugeordnet werden kann, ein Antrag gestellt werden, muss eine Erklarung des fiir
die Flache Verfligungsberechtigten vorgelegt werden. Bei Pacht- und Bewirtschaftungsvertra-
gen ist eine Vollmacht des in der Weinbaukartei gefuihrten Bewirtschafters vorzulegen, aus der
hervorgeht, dass er mit der Antragstellung einverstanden ist. Aus allen Erklarungen oder Voll-
machten muss auch der Verzicht von den nicht antragstellenden Eigentiimern oder Pachtern auf
die Beihilfe hervorgehen.

3.2
Antragstellung
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Der fur die unter Nummer 1.4 dieses Planes aufgefuhrten FordermaBnahmen zu stellende Antrag
auf Gewahrung einer Beihilfe ist fiir alle zu beantragenden MaBnahmen eines Erzeugers, auch
wenn einzelne MaBnahmen erst in spateren Jahren durchgefuhrt werden, bis zum 30. 06. 2002
beim Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragten in Bonn, Endeni-
cher Allee 60, 53115 Bonn, (im folgenden ,Landwirtschaftskammer Rheinland” genannt) einzurei-
chen. Es sind nur solche MaBnahmen zu beantragen, die sicher eingeplant sind. Die beantragten
MaBnahmen sind bis spatestens zum 31. 05. 2003 abzuschlieBen. Der fir die Beantragung der
Beihilfe erforderliche Antrag ist bei der Landwirtschaftskammer Rheinland erhaltlich.

Zum Antragsformular werden folgende Erlauterungen gegeben:

1.

Antragsteller, die bereits bei anderen FordermaBnahmen z.B. Gasdlbeihilfe, Steillagenforderung
teilnehmen, haben bereits allgemeine Unternehmens- und personliche Angaben gemacht, die
der Landwirtschaftskammer Rheinland vorliegen. Sie brauchen nur noch den Antrag auf Teilnah-
me an der UmstrukturierungsmaBnahme auszufillen. Die anderen Teilnehmer missen zuvor den
Mantelbogen" ausfillen, um die geforderten Unternehmensangaben zu machen. Der Mantelbo-
gen ist bei der Landwirtschaftskammer Rheinland erhaltlich.

2.

Der Antrag auf Gewahrung einer Beihilfe flir UmstrukturierungsmaBnahmen enthalt in der oberen
Halfte einige wenige allgemeine Angaben. Bei deren Ausfillung ist darauf zu achten, dass die
gleiche Unternehmensnummer angegeben wird, die bei anderen FérdermaBnahmen bereits an-
gegeben wurde. Auch die Weinbaukarteinummer bzw. mehrere Weinbaukarteinummern eines
Unternehmens sind aufzufihren, falls fur die dort aufgefihrten Flursticke Umstrukturierungs-
maBnahmen vorgesehen sind.

Im unteren Teil des Antrages sind alle mdglichen MaBnahmen mit ihrer MaBnahmennummer auf-
zufihren (siehe hierzu Nummer I1.5.2 dieses Planes). In jede Zeile ist nur eine MaBnahmennum-
mer einzugeben.

3.

In der Anlage 1 zum Umstrukturierungsantrag sind alle Flurstiicke aufzufiihren, auf denen eine
FordermaBnahme durchgeflihrt werden soll. Bei FérdermaBnahmen nach Nr 1, 2 und 5 bis 9 ist
dies das zu bepflanzende neue Flurstiick; bei den FordermaBnahmen Nr. 3 und 4 ist dies die ge-
rodete bisherige Flache. Die unter Nummer I1.5.2 dieses Planes aufgeflihrten MaBnahmen 1, 2
und S bis 9 kédnnen nur gefordert werden, wenn identische Rebflachen gerodet und wieder auf-
gebaut werden.

Die Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstiicks-Nr., GréBe, bisherige Rebsorte sind der Weinbau-
kartei zu entnehmen. Ein Auszug aus der Weinbaukartei (Kopie der dem Winzer vorliegenden
letzten Anderungsmeldung) ist beizufiigen. In der Spalte ,Zeilenbreite” ist die genaue Angabe
zur Zeilenbreite in cm im Altzustand und nach der Pflanzung zu machen. Auch wenn das zu be-
pflanzende Flurstiick noch nicht in der eigenen Weinbaukartei aufgefihrt ist, muss es in Anlage 1
des Antrages aufgenommen werden. Die Flurstiicke sind einzeln aufzufiihren, wobei in der letz-
ten Spalte eine der Ziffern 1 bis 4 einzutragen ist.

Dabei bedeutet:
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1- Flache in der eigenen Weinbaukartei

2 - noch in der Weinbaukartei eines anderen Betriebes

3.- altere Brachflachen, daher nicht in der eigenen Weinbaukartei

4 - Flurstlick bisher noch nicht weinbaulich genutzt, liegt aber innerhalb des abgegrenzten Reb-
geléndes

In der Spalte ,Rebsorte” ist die Rebsorte, die angebaut werden soll, aufzufihren. Falls beabsich-
tigt ist, ein Flurstiick mit zwei Rebsorten zu bepflanzen, so muss fiir jede Rebsorte eine eigene
Zeile verwendet werden.

4.

Werden nur Teilflachen eines Flurstlickes gerodet bzw. bepflanzt, so muss eine Flurkarte vorge-
legt werden, in der das zu rodende bzw. zu rodende und wiederzubepflanzende Teilstlick einge-
zeichnet ist. Gleiches gilt, wenn ein Flurstiick mit mehreren Rebsorten bepflanzt werden soll.
Auch wenn Bewirtschaftungseinheiten gerodet und/oder wiederbepflanzt werden, muss eine
Flurkarte beigefligt werden, in der die als Bewirtschaftungseinheit zusammengefassten Flursti-
cke gekennzeichnet sind.

5.
Der Antrag ist zu unterschreiben und mit den vom Antragsteller beizubringenden Unterlagen der
Landwirtschaftskammer Rheinland zu tUbersenden.

4
Bewilligungsbescheid sowie Pflichten und Anderungen nach der Bescheiderteilung

4.1
Bewilligungsbescheid

Nach der Antragstellung erfolgen die Vor-Ort-Kontrollen durch die Landwirtschaftskammer
Rheinland. Nach vorgenommener Uberpriifung des Antrages vor Ort erteilt die Landwirtschafts-
kammer Rheinland die Rodungsfreigabe und entscheidet Gber die Teilnahme an der FérdermaB-
nahme nach diesem Plan durch einen Bewilligungsbescheid.

Mit der MaBnahme darf erst nach Erteilung der Rodungsfreigabe und des Bewilligungsbeschei-
des begonnen werden. Wird dies nicht beachtet, muss der Bewilligungsbescheid aufgehoben
werden. Dies hat zur Folge, dass der Antragsteller zu der von ihm durchzufiihrenden MaBnahme
keine Beihilfe erhalt.

Die MaBnahmen miissen bis zum 31. 05. 2003 abgeschlossen sein. Werden die FérdermaBnah-
men bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, wird keine Beihilfe gezahlt. Eine Pflanzung gilt
dann als abgeschlossen, wenn die Pfropfreben gepflanzt worden sind und die Pflanzpfahichen
und die Endpfahle ausgebracht worden sind (Vor-Ort-Kontrolle).

Die endgultige Beihilfenhdhe gilt vorbehaltlich der im Auszahlungsjahr zur Verfiigung stehenden
Haushaltsmittel.

4.2
Beihilfenzahlung
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4.2.1
Die Beihilfenzahlung erfolgt jeweils nach Ablauf des Weinjahres nach der Antragstellung auf der
Grundlage des zu Nummer 111.4.1 erteilten Bescheides.

4.2.2

Die Auszahlung wird erst dann veranlasst, wenn die FordermaBnahme durchgefihrt, d.h. abge-
schlossen und vor Ort Uberpruft und kontrolliert worden ist. Der Beihilfeberechtigte zeigt der
Landwirtschaftskammer Rheinland die vorgenommene Durchfiihrung der FérdermaBnahme
schriftlich an und beantragt die Auszahlung der Beihilfe. Anzeige und Antrag missen der Land-
wirtschaftskammer Rheinland bis zum 31.05. vorliegen. Mit der Anzeige reicht der Beihilfebe-
rechtigte eine Kopie des Rebenbezugsscheines bzw. der Rechnung ein, aus der unter anderem
der Bezug der Pflanzen, die Zahl der bezogenen Reben, die Rebsorte, die Unterlage und das Lie-
ferdatum sich ergeben. Wichtig fiir die Gewahrung der Beihilfe ist, dass die MaBnahme so
durchgefihrt wird, wie sie beantragt wurde. Dies bezieht sich auf alle Angaben, wie u.a. Rebsor-
te, Zeilenbreite, Erziehungsart und Unterlage. Wird z.B. in einer Flachlage eine Pflanzung in ei-
ner Zeilenbreite von 1,75 m vorgenommen, in der jedoch eine Zeilenbreite von 1,80 m vorge-
schrieben ist, kann keine Beihilfe gewahrt werden.

4.3
Mitteilungs- und Aufbewahrungsfristen

4.3.1

Der Beihilfeempfanger hat der Landwirtschaftskammer Rheinland alle Anderungen, die fiir die
Beihilfegewahrung erheblich sind, unverziglich mitzuteilen. Hierzu gehoért auch, wenn der im
Fdrderantrag vorgesehene Zeitpunkt der Durchfihrung der MaBnahme nicht eingehalten werden
kann und sich verschiebt.

4.3.2

Die Beihilfeempfanger sind verpflichtet, die sich auf die Férderung beziehenden Unterlagen fir
die Dauer von 10 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Auszahlung der Beihilfe, aufzubewahren.
Gleichzeitig sind die aus der Verpflichtung hervorgehenden Aufzeichnungen lber das Ertragspo-
tential nachzuweisen. Bei Kontrollen ist der Landwirtschaftskammer Rheinland umfassender Ein-
blick in diese Unterlagen zu gewahren.

4.3.3

Anderung von Verhéltnissen

Ubertragt ein Beihilfeempfanger wahrend der Durchfiihrung der FérdermaBnahme seine Flache
an einen Dritten, so ist dieser verpflichtet, die MaBnahme abzuschlieBen. Wird die MaBnahme
nicht frist- und ordnungsgeman durchgeflhrt, so ist er verpflichtet, die bereits erhaltene Forde-
rung mit Zinsen zuriickzuzahlen.

4.4

Hohere Gewalt

4.4

In den Fallen héherer Gewalt muss die nicht abgeschlossene MaBnhahme innerhalb einer Frist
von funf Jahren nach der VO 1493/1999 der Europaischen Union abgeschlossen sein. Fiir MaB3-
nahmen, die nicht abgeschlossen sind, wird keine Beihilfe gezahlt. Sollte die Frist von funf Jah-
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ren insgesamt Uberschritten werden, hat dies zur Folge, dass die bereits gewahrten Beihilfen mit
Zinsen zurlckgezahlt werden missen.

4.4.2
Als Falle hoherer Gewalt werden gem. Artikel 30 Abs.1der VO 1750/1999 anerkannt:

a) Tod des Betriebsinhabers,
b) langer andauernde Berufsunfahigkeit des Betriebsinhabers,

c) Enteignung eines wesentlichen Teils des Betriebes, soweit sie am Tag des Eingangs der Ver-
pflichtung nicht vorherzusehen war,

d) schwere Naturkatastrophen, die durch die landwirtschaftlich genutzten Flachen erheblich in
Mitleidenschaft gezogen werden,

e) unfallbedingte Zerstérung des Betriebes und der Maschinen.

Falle hoherer Gewalt sind mit entsprechenden Nachweisen der Landwirtschaftskammer Rhein-
land innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt, ab dem der Betriebsinhaber hierzu in der
Lage ist, schriftlich mitzuteilen.

5.
Kontrolle, Sanktionen und Rlickforderungen

Hinsichtlich der Durchfihrung von Kontrollen sowie der Anwendung von Sanktionen und Rick-
forderungen gelten die (VO) (EWG) Nr 3508/1992, Nr. 3887/1992, VO (EG) Nr. 1663/1995, Nr.
1258/1999 und Nr. 1750/1999.

5.1

Kontrolle

Vor Auszahlung der Beihilfe werden in jedem Einzelfall Verwaltungskontrollen und Kontrollen vor
Ort durchgefihrt.

5.1.2
Nur fr abgeschlossene MaBnahmen wird die Beihilfe ausgezahlt.

5.2
Sanktionen und Ruckforderung

5.2.1
Sanktionen flr flachenbezogene Beihilfe

Fur die flachenbezogene Beihilfe der FérdermaBnahmen nach Nummer 11.4.2 und Nummer
I1.4.2.1 bis 4.2.4 dieses Planes gilt Artikel 48 Absatz 1 der VO (EG) 1750/1999. Danach finden fol-
gende in Artikel 9 Absatz 1und 2 der VO (EWG) Nr. 3887/1992 aufgefiihrten Bestimmungen An-
wendung:
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Wird festgestellt, dass die tatsachlich ermittelte Flache gréBer als die im Beihilfeantrag angege-
bene Flache ist, so wird bei der Berechnung des Beihilfebetrages die im Beihilfeantrag angege-
bene Flache berlicksichtigt

Wird festgestellt, dass die in einem Beihilfeantrag angegebene Flache gréBer als die ermittelte
Flache ist, so wird der Beihilfebetrag auf der Grundlage der bei der Kontrolle tatsachlich ermittel-
ten Flache berechnet. AuBer in Fallen hoherer Gewalt wird die tatsachlich ermittelte Flache je-
doch wie folgt gekiirzt:

um das Doppelte der festgestellten Differenz, wenn diese Uber 3% oder 2 ha liegt und bis zu
20% der ermittelten Flache betragt.

Liegt die festgestellte Differenz liber 20 % der ermittelten Flache, so wird keine Beihilfe fir die
Flache gewahrt.

Die vorgenannten Kiirzungen kommen nicht zur Anwendung, wenn der Betriebsinhaber den
Nachweis erbringt, dass er sich bei der Flachenbestimmung korrekt auf die von der zustandigen
Behdrde anerkannten Angaben gestuitzt hat.

Im Sinne des Artikels 9 der oben angegebenen VO bedeutet ,ermittelte Flache” die Flache, bei
der alle vorgeschriebenen Bedingungen nach diesem Plan erfillt sind.

Die Antragsteller sind verpflichtet, die von der zustandigen Behorde zur Verfligung gestellten
Angaben dahingehend zu Uberprifen, ob diese den Verhaltnissen vor Ort entsprechen. Dabei ist
die korrekte GroBe der Parzellen zu prifen und nicht antragsfahige Flachen in Abzug zu bringen.
Zustandige Behorde im Sinne dieses Planes sind das Katasteramt und die Landwirtschaftskam-
mer Rheinland.

5.2.2
Sonstige Sanktionsbestimmungen

Bei zu Unrecht gezahlten Betragen ist der betreffende Antragsteller gem. Artikel 14 Abs. 1 der VO
3887/1992 zur Riickzahlung dieser Betrage zuzliglich der nach Abs. 3 der vorgenannten Bestim-
mung zu berechnenden Zinsen verpflichtet.

Die Verpflichtung der Riickzahlung der Beihilfebetrage einschlieBlich der zu berechnenden Zin-
sen entfallt, wenn die Zahlung auf einen Irrtum der zustandigen Behorde selbst oder einer ande-
ren Behdrde zurickzufihren ist, der vom Betriebsinhaber bzw. Antragsteller, der seinerseits in
gutem Glauben gehandelt und alle Bestimmungen der geltenden Verordnung eingehalten hat,
billigerweise nicht erkannt werden konnte. Geht der Irrtum jedoch auf sachliche Tatbestédnde zu-
rick, die fur die Berechnung der betreffenden Zahlung relevant sind, entfallt die Rlickzahlung,
wenn der Rickforderungsbescheid nicht innerhalb von zwdolf Monaten nach der Zahlung tber-
mittelt worden ist.

6

Subventionserheblichkeit der Antragsangaben
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Die Angaben zum Fdrderantrag sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB in Verbin-
dung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGBI. | S. 2034) und des Nordrhein-
Westfalischen Subventionsgesetzes vom 24.03.1977 (GV NW 1977 S. 136).

7
Evaluierung

GemanB Artikel der VO (EG) Nr. 1493/1999 ist fiir jedes Weinjahr das Produktionspotential zu mel-
den. AuBerdem ist nach Artikel 18 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 1227/2000 der Kommission fiir jedes
Weinjahr die Flache und deren Durchschnittsertrag sowie die sich aus der Umstrukturierung und
Umstellung ergebende Flache und deren Durchschnittsertrag mitzuteilen.

MBI. NRW 2002 S. 656

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Umstrukturierungsplan für das Anbaugebiet Mittelrhein (Nordrhein-Westfalen) 


